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Glossar 
 
Aktivkonto aus allen Beständen einer Bilanz, die auf der linken 

Seite (Aktiva) aufgeführt sind, werden einzelne Kon-
ten gebildet, sogenannte Aktivkonten 
 

ambulante Versorgung erfolgt i. d. R. ausschließlich durch freiberufliche, nie-
dergelassene Ärzte 
 

Anfangsbestand entspricht dem Wert der entsprechenden Position des 
Sachkontos in der Bilanz zu Beginn des Geschäftsjah-
res 
 

Anhang neben der Bilanz und der GuV-Rechnung Bestandteil 
des Jahresabschlusses bei Kapitalgesellschaften; im 
Anhang sind nähere Angaben zu den einzelnen Posten 
der Bilanz und der GuV-Rechnung sowie Erläuterun-
gen zu verwendeten Methoden enthalten 
 

Anlagevermögen derjenige Teil des Vermögens einer Unternehmung, 
der zur längerfristigen Nutzung, jedoch nicht zum 
Verbrauch bestimmt ist 
 

Anschaffungskosten  Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Ver-
mögensgegenstand zu erwerben und betriebsbereit 
zu machen 
 

ARGE-IK Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen (ARGE-
IK). 
 

Aufwendungen betrieblich bedingte Kosten, die durch das Eigenkapi-
tal eines Betriebs innerhalb eines Geschäftsjahres 
verringert werden 
 

Aufzeichnungspflicht nach Steuer- und Handelsrecht ist ein Unternehmer 
verpflichtet, Aufzeichnungen über sein Geschäft zu 
machen; wie die Aufzeichnungen geführt werden 
müssen, legt der Gesetzgeber fest 
 

Bestandskonto auf Bestandskonten werden zu Beginn eines Ge-
schäftsjahres die Anfangsbestände der einzelnen Posi-
tionen der Bilanz verteilt 
 

betriebliches Rechnungswesen  bezeichnet die zahlen- und wertmäßige Erfassung der 
betrieblichen Vorgänge in einer Unternehmung, zum 
betrieblichen Rechnungswesen gehören z. B. die Teil-
bereiche Buchführung, Statistik etc. 
 

Betriebsausgaben die durch den Betrieb veranlassten Ausgaben 
 

Bilanz zeigt das Verhältnis des Vermögens zu den Schulden; 
sie wird zu Beginn eines Unternehmens und am Ende 
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jedes Geschäftsjahres erstellt 
 

Buchführungspflicht jedes Unternehmen ist laut Handels- und Steuergesetz 
verpflichtet, Bücher zu führen 
 

Businessplan das eigentliche Unternehmenskonzept: detaillierte 
und strukturierte Auskunft über die Geschäftsidee mit 
allen wichtigen Aspekten für mögliche Kapitalgeber; u. 
a. Produktidee, Markt-, Unternehmensstruktur, Mar-
keting und Vertrieb, Umsatzplanung, Kapitalbedarf. 
 

BGM Betriebliches Gesundheitsmanagement (siehe Inte-
griertes Betriebliches Gesundheitsmanagement IBGM) 
 

BGW Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) 
 

Cashflow erwirtschafteter Zahlungsmittelüberschuss eines be-
stimmten Zeitraums: die Ermittlung erfolgt aus Jah-
resabschlussdaten; Kennzeichen für die Finanzkraft 
des Unternehmens 
 

Controlling Instrument zur Führung eines Unternehmens, mit 
dem Unternehmensabläufe überwacht sowie unter-
nehmensnotwendige Informationen bereitgestellt 
werden; zum größten Teil greift das Controlling auf 
Daten des betrieblichen Rechnungswesens zurück 
 
 

demografische Entwicklung Bevölkerungsentwicklung/Entwicklung der Bevölke-
rungsstruktur 
 
 

Eigenkapital vom Inhaber oder Gesellschaftern eines Unterneh-
mens eingebrachtes Kapital; es kann dem Unterneh-
men durch Einlagen oder nicht entnommene Gewinne 
zugeführt werden 
 
 

Eigenkapitalkonto passives Bestandskonto, über das alle Erfolgskonten 
mithilfe des Gewinn- und Verlustkontos abgeschlos-
sen sowie alle Privateinlagen und Privatentnahmen 
erfasst werden 
 

Einnahmenüberschussrechnung Gewinnermittlung in Form einer einfachen Gegen-
überstellung von Einnahmen und Ausgaben 
 

Erfolgskonten als Erfolgskonten gibt es Aufwands- und Ertragskon-
ten; dabei handelt es sich um Unterkonten des Eigen-
kapitalkontos, die über die Gewinn- und Verlust-
rechnung abgeschlossen werden: auf ihnen werden 
alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Ge-
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schäftsjahres eines Unternehmens erfasst; sie dienen 
der besseren Übersicht 
 

 
Erträge betrieblich erbrachte Leistungen, die das Eigenkapital 

eines Betriebes vergrößern. 
 

Executive Summary zusammenfassende Darstellung des Geschäftsplans 
 

Freiberufler selbstständig Tätige, die keinen land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb haben; dazu gehören selbststän-
dig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, 
schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische 
Tätigkeiten; des Weiteren die selbstständige Tätigkeit 
von Ärzten, Anwälten, Ingenieuren, Steuerberatern, 
Heilpraktikern, Krankengymnasten, beratenden Volks- 
und Betriebswirten und ähnliche Berufe 
 

Fremdkapital Mittel, die zum Kauf von Vermögensgegenständen 
von Dritten außerhalb des Unternehmens (z. B. Ban-
ken) zur Verfügung gestellt werden 
 

Gesundheitswe-
sen/Gesundheitssystem 

umfasst sämtliche Personen, Organisationen, Einrich-
tungen, Regelungen und Prozesse mit der Aufgabe der 
Förderung und Erhaltung der Gesund-
heit/Vorbeugung/Behandlung von Krankhei-
ten/Verletzungen; das Gesundheitswesen basiert auf 
den drei Säulen ambulante medizinische Versorgung, 
stationäre medizinische Versorgung und Öffentlicher 
Gesundheitsdienst (ÖGD) 
 

Geschäftsjahr umfasst grundsätzlich zwölf Monate, kann aber ent-
sprechend dem Gesetz bzw. in Absprache mit dem 
zuständigen Finanzamt vom Kalenderjahr abweichen 
 

Geschäftskonzept siehe Begriff Businessplan 
 

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) die Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendun-
gen innerhalb eines Geschäftsjahres 
 

Handelsregister kann von jedem eingesehen werden, der sich über ein 
Unternehmen informieren will; es gibt Auskunft über 
rechtliche Verhältnisse eines eingetragenen Unter-
nehmens, genaue Firmenbezeichnung, Sitz und Ge-
schäftsgegenstand, Inhaber und Gesellschafter, Name 
von Geschäftsführern und Prokuristen, Gesellschafts-
vertrag und Kapitalverhältnisse 
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hausarztzentrierte Versorgung die gesetzlichen Krankenkassen sind dazu verpflichtet, 

eine hausarztzentrierte Versorgung anzubieten; zu 
diesem Zweck schließen die gesetzlichen Krankenkas-
sen mit besonders qualifizierten Hausärzten Verträge 
ab; Patienten, die auf freiwilliger Basis teilnehmen 
möchten, können sich gegenüber ihrer Krankenkasse 
dazu verpflichten, ausschließlich einen von ihnen un-
ter den teilnehmenden Hausärzten gewählten Haus-
arzt aufzusuchen und immer zuerst zu diesem Haus-
arzt zu gehen 
 

Herstellungskosten die Aufwendungen für den Verbrauch von Gütern und 
die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die er-
bracht werden, um einen Vermögensgegenstand zu 
verbessern, herzustellen oder zu erweitern 
 

Integriertes Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
(IBGM) 
 

durch das Weiterbildungsstudium Arbeitswissenschaft 
(WA) an der Universität Hannover entwickeltes Mo-
dell; in das Konzept eines ganzheitlichen Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements werden sämtliche betrieb-
lichen Prozesse integriert, die auf den Erhalt wie auch 
auf die Förderung der Gesundheit und des Wohlbe-
findens der Beschäftigten abzielen 
 

Integrierte Versorgung (IV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bei der IV werden Patienten qualitätsgesichert und in 
sektorenübergreifend beziehungsweise fachübergrei-
fend vernetzten Strukturen versorgt; Ärzte, Fachärzte, 
Krankenhäuser, Vorsorge- sowie Reha-Kliniken und 
andere zur Versorgung der Versicherten berechtigte 
Leistungserbringer können kooperieren und sorgen 
für den notwendigen Wissensaustausch; zu diesem 
Zweck schließen Krankenkassen (KK) mit Leistungser-
bringern entsprechende Verträge; die KK können ih-
ren Versicherten für die Teilnahme an einer IV-Form 
einen Bonus gewähren; IV-Netze sollen stärker die 
flächendeckende Behandlung von Volkskrankheiten 
wie z. B. Diabetes mellitus oder Bandscheibenerkran-
kungen zum Ziel haben oder sämtliche Erkrankungen 
eines Patienten vernetzt behandeln; dazu gehört auch 
die Verbesserung der medizinischen und pflegeri-
schen Gesamtsituation von älteren und gebrechlichen 
Patienten: die Pflegeversicherung  
 

Konkurs/Insolvenz Einstellung sämtlicher Zahlungen eines Unternehmens 
aufgrund von Zahlungsunfähigkeit; anschließende 
Unternehmensauflösung 
 

Kosten- u. Leistungsrechnung  kontrolliert und erfasst in einer Unternehmung alle 
anfallenden Kosten und Leistungen mit den Teilgebie-
ten Kostenträger-, Kostenarten- und Kostenstellen-
rechnung 

Le
seprobe



Betriebsgründung im Gesundheitswesen 
 

i. d. F. v.  21.03.2022        Seite  11 Studienheft Nr. 068 

 
Liquidität Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens u. a. durch 

genügend flüssige Mittel 
 

Marktanalyse zur Bestimmung des Marktes, auf dem ein Produkt 
bzw. eine Dienstleistung angeboten werden soll; die 
Analyse des Absatzmarktes 
 

medizinische Versorgung 
 

siehe: sektorale Trennung der medizinischen Versor-
gung 
 

Medizinische Versorgungszentren  
(MVZ) 

Einrichtungen der ambulanten vertragsärztlichen Ver-
sorgung, in welchen mehrere Ärzte oder psychothera-
peutische Fachgebiete unterschiedlicher Fachrichtun-
gen unter einem Dach zusammenarbeiten; sie ermög-
lichen eine strukturierte Zusammenarbeit und patien-
tenorientierte Versorgung; zusätzliche Form der me-
dizinischen Versorgung zwischen Einzelpraxen und 
Krankenhäusern  
 

ÖGD Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) 
 

Reingewinn der Rohgewinn abzüglich aller weiteren betrieblichen 
Aufwendungen zuzüglich aller weiteren betrieblichen 
Erträge; er wird in der Gewinn- und Verlustrechnung 
ausgewiesen 
 

Rohgewinn der Differenzbetrag zwischen den Erträgen für Waren 
(Umsatzerlöse) und den Aufwendungen des Waren-
einkaufs 
 

Return on Investment (ROI) Verhältnis zwischen investiertem Kapital und dem 
erzielten Gewinn 
 

sektorale Trennung der medizini-
schen Versorgung 

in Deutschland ist die medizinische Versorgung durch 
die Besonderheit der sektoralen Trennung zwischen 
der ambulanten und stationären Versorgungsebene 
gekennzeichnet: die ambulante Patientenversorgung 
erfolgt i. d. R. ausschließlich durch freiberufliche, nie-
dergelassene Ärzte, die stationäre Behandlung hinge-
gen in Krankenhäusern  vorwiegend durch angestellte 
Ärzte  
 

Start-up Unternehmensphase unmittelbar nach der Firmen- 
bzw. Unternehmensgründung; häufig auch die Be-
zeichnung für ein neu gegründetes Unternehmen 

 
stationäre Behandlung 

 
erfolgt in Krankenhäusern und wird vorwiegend durch 
angestellte Ärzte erbracht 
 

Umlaufvermögen innerhalb des normalen Geschäftsbetriebes verfügba-
re Vermögenswerte, die sich kurzfristig in flüssige 

Le
seprobe



Betriebsgründung im Gesundheitswesen 
 

i. d. F. v.  21.03.2022        Seite  12 Studienheft Nr. 068 

Mittel verwandeln lassen 
 

 
Umsatz der Geldwert der verkauften Waren oder Dienstleis-

tungen eines Unternehmens innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums 
 

Venture Capital Risikokapital; bereitgestellt von Investoren, um inno-
vative und wachstumsstarke Unternehmen zu finan-
zieren 
 

Verlust in der GuV-Rechnung die negative Differenz zwischen 
den Erträgen und den Aufwendungen eines Unter-
nehmens innerhalb eines Geschäftsjahres, das heißt, 
die Erträge sind kleiner als die Aufwendungen; in der 
Bilanz die Verringerung des Eigenkapitals vom Beginn 
eines Geschäftsjahres bis zum Ende unter Berücksich-
tigung von Privateinlagen und Privatentnahmen 
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Wichtige Hinweise 
 
Die Gründung einer Unternehmung bzw. Praxis erfolgt immer unter ganz spezifischen, individuellen 
sowie zeitlichen und räumlichen Bedingungen unter sich ständig wandelnden Rahmenbedingungen 
in der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialordnung. So ändern sich z. B. neben den persönlichen Situatio-
nen und Eigenschaften des Gründers permanent: Gesetze und Rechtsprechung im Steuer- und Fi-
nanzbereich, Verordnungen, Marktsituationen in allen Bereichen und speziell im Gesundheitswesen. 
 
Die Inhalte des vorliegenden Studienheftes sind sorgfältig recherchiert worden. Das Studienheft 
vermittelt dem Leser einen Überblick über die wesentlichen Prozesse der Unternehmens- bzw. Pra-
xisgründung und kann für ein tatsächlich zu realisierendes Gründungsprojekt in begrenztem Umfang 
eine erste Hilfestellung und Orientierung sein. Dieses Werk kann jedoch in keinem Fall eine Grün-
dungs- oder Finanzberatung ersetzen, denn es handelt sich weder um eine Gründungs- oder Rechts-
beratung noch um eine praktische individuelle Unternehmens- oder gar Steuerberatung. Bei einer 
Gründung sind grundsätzlich die entsprechenden Berater heranzuziehen. 
 
Infolge der Komplexität des Themas erhebt das Werk keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann 
im Lauf der Zeit an Aktualität verlieren. Jede Gründung ist mit Chancen und Risiken verbunden; diese 
sollten bekannt sein und abgewogen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es für 
den wirtschaftlichen Erfolg einer Unternehmens- oder Praxisgründung oder deren Übernahme keine 
Garantie gibt und stets unkalkulierbare und unvorhersehbare Risiken sowie ungünstige Veränderun-
gen der Rahmenbedingungen eintreten können. Rechtliche, steuerliche, behördliche, berufsständi-
sche und sonstige Regelungen, Vorschriften, Gesetze und Anforderungen sind grundsätzlich einzuhal-
ten. Jedem Gründer wird dringend geraten, sich hinsichtlich seines Gründungsvorhabens aktuell und 
qualifiziert beraten zu lassen. Mögliche und wichtige Anlaufstellen sind u. a. Rechtsanwälte, Steuer-
berater, Unternehmensberater, Finanz- und Bankberater, die Hausbank, länderspezifische För-
derbanken (z. B. LfA für Bayern, SAB für Sachsen, LBBW für Baden-Württemberg und IBB für Bran-
denburg), die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Bankengroup), Versicherungen, Behörden, Ver-
bände, Vereinigungen, Berufsorganisationen, Krankenkassen und Sonstige.  
 
Sowohl der Autor, die Dozenten als auch die Hochschule sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen. 
Der Haftungsausschluss ist erweitert und gilt insbesondere auch für genannte oder empfohlene Lite-
raturquellen, elektronische Medien, Internetverweise usw. 
 
Auch wenn personen- oder berufsbezogene Bezeichnungen zur Vereinfachung in männlicher Form 
beschrieben werden (Beispiel: Patient, Arzt, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Unternehmer, Mana-
ger, Mitarbeiter, Praxisgründer usw.) beziehen sich die Aussagen grundsätzlich immer sowohl auf 
Männer wie auch auf Frauen. Im Rahmen der inhaltlichen Ausführungen werden Frauen in keiner 
Weise benachteiligt und auch nicht bevorzugt, sondern chancengleich und fair behandelt. 
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1 Einleitung  
 
Aktuelle Entwicklung im Gesundheitswesen und Versorgungsbedarf 
 
Lernziele: 
 
Mit dem vorliegenden Studienheft werden Ihnen die wesentlichen Grundlagen vermittelt, die mit der 
Betriebsgründung im Gesundheitswesen und Controlling in Verbindung stehen. Diese Kenntnisse sind 
im Rahmen Ihres Studiums, gerade im Hinblick darauf, später eine eigene Praxis zu gründen oder zu 
übernehmen, von existenzieller Bedeutung. Der Bereich Betriebsgründung und Controlling nimmt in 
Ihrer Ausbildung eine bedeutende Schlüsselfunktion für Ihren späteren selbstständigen Praxiserfolg 
ein und ist durch zahlreiche Schnittstellen eng verzahnt mit den Fächern Betriebswirtschaftslehre, 
Personalwesen und Personalführung, Organisation, Buchführung und Rechnungswesen. 
 
Das Studienheft ist so aufgebaut, dass Sie zunächst einen Überblick über die allgemeine, aktuelle 
Situation und die zukünftige Entwicklung im Gesundheitsbereich (z. B. branchenspezifischer Arbeits-
markt) und den daraus resultierenden Versorgungsbedarf erhalten. Die Entwicklung des Versor-
gungsbedarfs stellt eine wesentliche Determinante der Bedarfsdeckung dar, zu der die Gründungen 
im Gesundheitsbereich beitragen sollen. Im Anschluss an das erste Kapitel werden die behördlichen 
Voraussetzungen und Regelungen zur Genehmigung von Betrieben im Gesundheitsbereich darge-
stellt und im Zusammenhang mit einzelnen, selbstständig ausübbaren Berufen und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen erörtert.  
 
Im Anschluss erhalten Sie Kenntnisse über Gründungsphasen, Rechtsformen und Standortanalysen. 
Sie lernen die Anwendung von Finanz- und Wirtschaftlichkeitsinstrumenten kennen sowie Existenz-
gründungsdarlehen verschiedener staatlicher und privater Stellen. Nachdem Sie dann wesentliche 
Aspekte des Personalmanagements und der Organisation kennengelernt haben, erhalten Sie einen 
Überblick über die Zusammenhänge von Controlling, Planung, Buchhaltung und Kostenrechnung. In 
diesem Kontext stellt das Controlling ein Instrument zur Unternehmensführung, Liquiditäts- und Ren-
tabilitätssicherung dar. 
 
Nach der Bearbeitung des folgenden Kapitels sollten Sie einen Überblick über die allgemeine Situati-
on im deutschen Gesundheitsbereich haben. 
 
 
Allgemeine Situation im Gesundheitswesen und Versorgungsbedarf 
 
Die Neugründung oder Übernahme einer Arztpraxis oder einer therapeutischen Praxis ist für den 
Gründer mit Chancen und Risiken verbunden. Es sind zahlreiche Entscheidungen unter medizini-
schen, therapeutischen, wirtschaftlichen, finanziellen, rechtlichen, organisatorischen, personellen, 
räumlichen, zeitlichen und sonstigen Aspekten zu treffen. Hierbei spielen die aktuelle Situation und 
Entwicklung im Gesundheitswesen eine zentrale Rolle. Jede Gründung ist gut vorzubereiten, zu pla-
nen und stellt eine nachhaltige Entscheidung mit existenzieller Bedeutung dar.1 
 
„Gesundheit ist das höchste Gut jedes Menschen. Sie zu schützen ist nicht nur eine persönliche, son-
dern ebenso eine gesellschaftliche Aufgabe. Die Versorgung der Menschen mit allen medizinisch 
notwendigen Leistungen ist daher zentrales Ziel unseres Gesundheitswesens.“2 
 
                                                      
1 Vgl. Wehrlin, Ulrich (2013): Gründung Arztpraxis – Therapeutische Praxis: Gründungsmanagement: Praxisgründung/-

übernahme  – Rechtsform – Businessplan – Fördermittel – Organisation – Teamführung. Saarbrücken: Lehrbuchverlag. 
2 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz: 3 Säulen des Gesundheitswesens. In: 

http://www.gesunde.sachsen.de/232.html (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
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„Das Gesundheitssystem oder Gesundheitswesen eines Landes umfasst alle Personen, Organisatio-
nen, Einrichtungen, Regelungen und Prozesse, deren Aufgabe die Förderung und Erhaltung der Ge-
sundheit bzw. die Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten und Verletzungen ist. In Österreich 
wird hierfür auch der Begriff Sanitätswesen verwendet.“3 

Die Basis des Gesundheitswesens besteht aus den folgenden drei Säulen:4 

• ambulante medizinische Versorgung 

• stationäre medizinische Versorgung 

• Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) 
 

Der Fokus der beiden Säulen „ambulante medizinische Versorgung“ und „stationäre medizinische 
Versorgung“ richtet sich auf die kurative Versorgung des Einzelnen.  
 
Diese beiden Säulen tragen wesentlich zur Sicherung der individual-medizinischen Versorgung bei. 
Der „Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD)“ richtet sich dagegen primär auf die Prävention aus. Sie ist 
bevölkerungsmedizinisch ausgerichtet.5 
 

 
Abb. 1: Säulen des Gesundheitswesens 

Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (letzter Zugriff: 15.03.2022) 

 

Das Gesundheitssystem baut auf staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen und auf Personen auf. 
In Deutschland sind im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viele Ärzte, Fachärzte, Psycho-
therapeuten, Zahnärzte, Sozialpädagogen und Pflegepersonen tätig. Im internationalen Vergleich ist 
die Anzahl an Krankenhausbetten hoch. Zudem sind weitere Personen in Heilberufen oder als Apo-
theker tätig. Wird auch das beschäftigte Personal dazugerechnet, arbeitet ungefähr jeder neunte 
Beschäftigte (4,2 Mio. von 80 Mio. Einwohnern) in der Gesundheitswirtschaft. In Deutschland leben 
etwa 83,2 Millionen Menschen, bei steigender Lebenserwartung.6 

                                                      
3 Arzt Wiki – das Medizinerlexikon: Gesundheitswesen. In: 

http://www.arztwiki.de/wiki/Gesundheitswesen (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
4 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz: 3 Säulen des Gesundheitswesens. In: 

http://www.gesunde.sachsen.de/232.html (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
5 Vgl. ebd. 
6 Vgl. Arzt Wiki – das Medizinerlexikon: Gesundheitswesen. In: 

http://www.arztwiki.de/wiki/Gesundheitswesen (letzter Zugriff: 30.07.2018) sowie VDEK: Daten zum Gesundheitswesen – 

Bevölkerung. In: https://www.vdek.com/presse/daten/a_bevoelkerung.html (letzter Zugriff: 02.01.2022). 
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Abb. 2: Lebenserwartung in Jahren7 

 

  

Damit sind über 3,5 Millionen Menschen in mehr als 200 000 Einrichtungen des Gesundheitswesens 
tätig. Als aktuelle Zahl der Gesamtausgaben sämtlicher Gesundheitsbetriebe in Deutschland lässt sich 
die Zahl von ungefähr 315 Milliarden Euro benennen. Damit ist der Gesundheitssektor der am signifi-
kantesten wachsende volkswirtschaftliche Unternehmenssektor.8 „Das Feld der Gesundheitsberufe 
umfasst neben den (…) gesetzlich und (…) durch Ausbildungsordnungen geregelten Berufen auch 
eine große Zahl an Qualifikationen auf der Ebene des Landesrechts und im Bereich der Fort- und Wei-
terbildung. Hinzu kommen zunehmend Bildungsgänge des tertiären Sektors, insbesondere in der 
Pflege sowie den Berufen im Heilmittelbereich. Die vielen an den Übergängen zu Pädagogik, Sport, 
Handwerk, Wellness, Hygiene, Management und Körperpflege angesiedelten Qualifizierungsmöglich-
keiten machen das Feld mittlerweile in hohem Maße unübersichtlich.“9  
 
Auch aus diesen Gründen müssen die Ärzte und selbstständig Tätigen in den Heil- und Pflegeberufen 
zunehmend als Unternehmer agieren. Dies wiederum bedingt ein betriebswirtschaftliches Denken 
sowohl bezüglich eines kostenorientierten Handelns als auch eines entsprechenden patienten- und 
mitarbeiterkonformen Verhaltens. Denn einerseits haben sich die technokratischen und bürokrati-
schen Rahmenbedingungen verändert und zugenommen. Auf der anderen Seite ergeben sich strin-
gente Änderungen im Patientenverhalten sowie in der Zusammensetzung der Nachfragestruktur (z. 
B. Anstieg der älteren, multimorbiden Patienten) mit einer ansteigenden Anforderung an die angebo-
tene Dienstleistung der Leistungserbringer des Gesundheitsunternehmens.10 Denn die Bedarfsge-
rechtigkeit ist ein grundlegendes Kriterium der Gesundheitsversorgung:  
 
„Bedarfsgerechtigkeit bildet ein normatives Konzept, demzufolge jeder Versicherte bzw. Bürger in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht die Gesundheitsversorgung erhalten soll, die seinem Bedarf 

                                                      
7 Quelle: VDEK: Daten zum Gesundheitswesen – Bevölkerung. In: https://www.vdek.com/presse/daten/a_bevoelkerung.html 

(letzter Zugriff: 02.01.2022). 
8 Vgl. Frodl, A. (2017), S. 5–7. 
9 Bundesärztekammer (2009), S. 337. 
10 Vgl. Lorson, P. (2016), S. 24. 
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entspricht, d. h. die er nach möglichst objektiven Kriterien benötigt. Obgleich dieser ‚objektive Be-
darf’ in zeitlicher Hinsicht einem Wandel unterliegt und darüber hinaus in Grenzen ein nicht messba-
res Indikandum bleibt, lässt sich die auf ihm aufbauende bedarfsgerechte Versorgung mithilfe positi-
ver und negativer Kriterien zumindest tendenziell charakterisieren. So können bei verschiedenen 
Niveaus dieses objektiven Bedarfs Unter-, Über- und Fehlversorgung auftreten und im Prinzip auch 
weitgehend identifiziert werden.“11 
 
Das Versorgungsangebot des Gesundheitssystems wird in Deutschland überwiegend privat geleistet; 
ein geringerer Anteil wird durch staatliche Krankenhäuser erbracht. Im Gesundheitssystem herrschen 
die freien Berufe – wie etwa Ärzte, Apotheker und private Großunternehmen (z. B. pharmazeutische 
oder medizintechnische Industrien) – vor. Dagegen sind Krankenhäuser oft in gemeinnütziger Träger-
schaft, doch werden diese immer mehr privatisiert. Die Beteiligung des Staates als Leistungserbringer 
ist geringer und erfolgt beispielsweise durch Gesundheitsämter, kommunale Krankenhäuser oder 
Hochschulkliniken. In Deutschland besteht eine weitgehende Trennung in ambulante und stationäre 
Versorgung. Diese ist international einzigartig.12  
 
Die Versorgung in Deutschland befindet sich in einem starken Wandel. Bis 2035 werden etwa 11 000 
Hausärzte fehlen. Entsprechend verändert sich die Versorgung zur drohenden „Unterversorgung“:  
 
„Im Jahr 2035 werden bundesweit etwa 11 000 Hausärzte fehlen. Eine Studie der Robert Bosch Stif-
tung GmbH zeigt nun erstmals, welche Städte und Landkreise besonders von dem Hausarztmangel 
betroffen sein werden. Rund 40 Prozent aller Landkreise werden demnach unterversorgt oder von 
Unterversorgung bedroht sein, wie das Berliner IGES Institut im Auftrag der Stiftung für die Studie 
‚Gesundheitszentren für Deutschland. Wie ein Neustart in der Primärversorgung gelingen kann’ er-
rechnet hat. Insbesondere für Bürger in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Baden-
Württemberg könnte es künftig schwierig werden, einen Hausarzt zu finden. In einigen Landkreisen 

geht die Zahl der Hausärzte dort bis 2035 um rund 50 Prozent zurück.“ 13 
 
Der in Deutschland bestehende Ärztemangel stellt eine große Herausforderung für alle Beteiligten 
dar. Für den Ärztemangel werden verschiedene Gründe genannt:14   

• viele Ärzte sind vor dem Ruhestand 

• die verfügbare ärztliche Arbeitszeit sinkt täglich 

• weitere Wege zu den Praxen infolge des Trends zur Teamarbeit 

• steigender Behandlungsbedarf als Folge des demografischen Wandels    
 

„Gründe für die drohende Versorgungslücke sind die Altersstruktur der derzeit praktizierenden 
Hausärzte und die berufliche Orientierung der nachwachsenden Ärztegeneration. Bis 2035 werden 
altersbedingt fast 30 000 Hausärzte ausscheiden. Die freiwerdenden Hausarztsitze werden Nach-
wuchsärzte und zugewanderte Ärzte nicht in gleicher Zahl besetzen. Das liegt zum einen daran, dass 
sich wenige Nachwuchsmediziner dafür entscheiden, sich als Hausarzt niederzulassen. Zum anderen 

                                                      
11 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR): Gutachten 2014. Bedarfsgerechte 

Versorgung – Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche. In: http://www.svr-

gesundheit.de/index.php?id=465 (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
12 Vgl. Arzt Wiki – das Medizinerlexikon: Gesundheitswesen. In: 

http://www.arztwiki.de/wiki/Gesundheitswesen (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
13 Robert Bosch Stiftung: 2035 fehlen in Deutschland rund 11 000 Hausärzte, Pressemitteilung vom 17.05.2021. In: 

https://www.bosch-stiftung.de/de/presse/2021/05/2035-fehlen-deutschland-rund-11000-hausaerzte-experten-empfehlen-den-

aufbau-von (letzter Zugriff: 18.01.2022). 
14  Vgl. KV Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz: Hintergründe des Ärztemangels. Presseinformation vom 

18.08.2020, 2–4. In: https://www.kv-

rlp.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Presse/Hintergrund/KVRLP_Hintergruende_Aerztemangel.pdf  (letzter Zugriff: 

15.01.2022) sowie 

http://www.arztwiki.de/wiki/Gesundheitswesen (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
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bevorzugen junge Ärzte statt Einzelpraxen zunehmend Angestelltenverhältnisse und Teilzeitmodelle 
und wünschen sich eine stärkere multiprofessionelle Zusammenarbeit. 

Gleichzeitig verändert sich der Bedarf an medizinischer Versorgung und Unterstützung in der Bevöl-
kerung. Der demografische Wandel führt dazu, dass sich das Krankheitsspektrum verschiebt und es 
mehr ältere Menschen mit chronischen und Mehrfacherkrankungen geben wird. Diese brauchen 
häufig eine individuelle Unterstützung in allen Lebensbereichen, die über die medizinische Versor-
gung hi-nausgeht. Deshalb genügt es nicht, nur die Zahl der Hausärzte zu erhöhen.“ 15    

 
In Deutschland existiert seit Jahren insbesondere ein Mangel an Landärzten. Es laufen Bestrebungen, 
die darauf abzielen, die ärztliche Versorgung auf dem Land zu verbessern. Auch die Gesundheitswei-
sen beschäftigen sich eingehend mit der Frage nach geeigneten Möglichkeiten. Es bestehen die ver-
schiedensten Vorschläge: Diese zeigen sich etwa in entsprechend hohen Zuschlägen für Ärzte oder 
auch Sanktionen für Patienten. Seitens der Ärzte kommt immer wieder Kritik gegen diese Pläne auf. 
„Spürbar mehr Geld soll junge Ärzte aufs Land locken.“16 Doch nicht nur auf dem Land herrscht in 
Deutschland ein Mangel an gesundheitlicher Versorgung. So steht explizit im Koalitionsvertrag vom 
07.02.2018 im sogenannten „Sofortprogramm Pflege“ eine kurzfristige Finanzierung von 8 000 neuen 
Fachkraftstellen zur Erstellung medizinischer Behandlungspflege. Hierbei soll eine Verbesserung der 
Strukturqualität erfolgen; dies ist jedoch abhängig von der Verfügbarkeit der qualifizierten Fachkräf-
te. Unklar bleibt darüber hinaus das Verteilungsmuster dieser Pflegestellen auf die diversen Pflege-
einrichtungen.17 
 
Da die Patienten als Nachfrager jeglicher Leistungserstellungen der Anbieter im Gesundheitswesen 
agieren, sollte es von elementarer Notwendigkeit sein, sich ein aussagefähiges Bild über diese Infra-
struktur zu machen. Denn nur wenn ein entsprechendes Wissen darüber vorliegt, kann eine Be-
triebsgründung im Gesundheitswesen von nachhaltiger Dauer sein. Eine interessante Informations-
quelle in diesem Zusammenhang bildet etwa das sogenannte „Healthcare-Barometer“ von Pricewa-
terhouseCoopers GmbH. Ein wichtiger Hinweis ist sicherlich darin zu sehen, dass die Mehrzahl der 
deutschen Bevölkerung noch keine private Zusatzversicherung besitzt. Darüber hinaus lässt sich er-
kennen, welche Bedeutung die Patientenzufriedenheit hat. So sind zwei von drei Bundesbürgern 
nicht mit der individuellen ärztlichen Versorgung zufrieden: Als Hauptgrund gilt die mangelnde Zeit 
des Arztes bei der persönlichen Konsultation. Diese Einstellung ist gerade signifikant und überdurch-
schnittlich ausgeprägt bei Patienten mit einem relativ hohen Jahreseinkommen. In dieser Gruppie-
rung sind sogar 75 Prozent der Gesundheitsleistungsnachfrager mit der ärztlichen Behandlung unzu-
frieden. Neben der zu niedrigen zeitlichen Verweildauer des Arztes spielen auch die Öffnungszeiten 
der Praxen eine nicht unbedeutende Rolle bei der Qualitätseinschätzung der behandelnden Ärzte. 
Weitere wichtige Faktoren für diese Bewertung lagen in der unterstellten unzureichenden Kompe-
tenz der Anbieter der Gesundheitsleistung sowie dem Gefühl „nicht ernst genommen zu werden“ des 
Patienten beim Arzt und beim medizinischen Personal.18 Diese aktuelle Studie dokumentiert wieder-
holt die damaligen Anmerkungen im Gutachten des Sachverständigenrates zur Entwicklung im Ge-
sundheitswesen in der ländlichen Region.19  
 

                                                      
15 Robert Bosch Stiftung: 2035 fehlen in Deutschland rund 11 000 Hausärzte, Pressemitteilung vom 17.05.2021. In: 

https://www.bosch-stiftung.de/de/presse/2021/05/2035-fehlen-deutschland-rund-11000-hausaerzte-experten-empfehlen-den-

aufbau-von (letzter Zugriff): 18.01.2022. 
16 Fricke, A.: Landarztmangel – Die Rezepte der Gesundheitsweisen. Ärztezeitung online vom 23.06.2014. In: 

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gp_specials/aerzte_fuer_deutschland/article/863696/landarztmangel-

rezepte-gesundheitsweisen.html (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
17 Vgl. Jaeckel, R. (2018), S. 18. 
18 Vgl. Wollschläger, J. (2018), S. 2–3 und S. 8. 
19 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: Gutachten: „Bedarfsgerechte Versorgung – 

Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche“. 
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Der Sachverständigenrat unterbreitet zur „bedarfsgerechten Versorgung“ radikale Vorschläge. Einer-
seits werden massive finanzielle Anreize für Hausärzte und Fachärzte der Grundversorgung, die sich 
auf dem Land niederlassen, vorgeschlagen. Andererseits schlägt der Sachverständigenrat Sanktionen 
für Patienten vor, die ohne Überweisung eines Hausarztes eine Facharztpraxis aufsuchen.20 
 „Unabhängig vom Niveau des objektiven Bedarfs handelt es sich um eine Fehlversorgung, wenn die 
Gesundheitsleistungen nicht sachgerecht bzw. mit der erforderlichen Qualität erbracht werden. 
Selbst bei einem hohen Niveau des objektiven Bedarfs kann eine induzierte Nachfrage eine Überver-
sorgung verursachen und auch bei einem niedrigen Niveau des objektiven Bedarfs können z. B. Prob-
leme der Erreichbarkeit für bestimmte Versicherte noch zu einer Unterversorgung führen, sodass die 
ohnehin schon bescheidene normative Benchmark dann noch unterschritten wird. Letztlich erlaubt 
das Niveau des objektiven Bedarfs noch keine Schlüsse über das Ausmaß von Unter-, Über- und Fehl-
versorgung.“21 
 
Der Aufbau regionaler Versorgungszentren – eine Lösung? 
„Um den Herausforderungen zu begegnen, raten die Studienautoren zu einem möglichst raschen 
Umbau des Versorgungssystems. Die sogenannte Primärversorgung – also die Ebene, auf der die 
Menschen zuerst mit dem Gesundheitssystem in Kontakt kommen – nimmt dabei eine Schlüsselfunk-
tion ein. ‚Ein wichtiger Baustein ist der Aufbau von lokalen, inhaltlich umfassenden Gesundheitszen-
tren, in denen multiprofessionelle Teams von Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden mit anderen 
Gesundheitsberufen die Patienten bedarfsorientiert behandeln und optimalerweise deren familiäre 
und lebensweltliche Umstände kennen’, sagt Doris Schaeffer, Professorin für Gesundheitswissen-
schaften an der Universität Bielefeld. Primärversorgungszentren können zudem einen Beitrag leisten, 
die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen, da sie eng in die Kommunen 
eingebunden sind, eine effiziente Leistungserbringung ermöglichen und einen Fokus auf Prävention 
legen.“ 22 
 
Wie solche Gesundheitszentren aussehen können, zeigen die 13 PORT-Zentren (Patientenorientierte 
Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung), deren Aufbau die Robert Bosch Stiftung seit 2017 för-
dert. „In den PORT-Zentren sehen wir, wie eine gut koordinierte Gesundheitsversorgung für die Bür-
ger umgesetzt wird, verbunden mit Angeboten der Prävention und Gesundheitsförderung, die auf 
regionale Besonderheiten zugeschnitten ist. Sie bieten gleichzeitig attraktive Arbeitsbedingungen für 
pflegerisches und medizinisches Personal.“ 23 
 
Über- und Fehlversorgung sind zu vermeiden. Im Idealfall ist die Versorgung so zu organisieren und 
zu verteilen, dass keine Defizite entstehen. So führt beispielsweise der gegenwärtige Mangel an 
Landärzten24 zur regionalen Fehlversorgung. Es wird entsprechend versucht, mehr Ärzte und Thera-
peuten in ländlichen Regionen anzusiedeln. Für die Neugründung von Praxen können sich demnach 
auch in ländlichen Regionen Chancen eröffnen.     
 
Die Neugründung oder die Übernahme einer Praxis ist für den Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Physio- oder 
Ergotherapeuten ein bedeutender Lebensabschnitt, der mit größter Sorgfalt überlegt, vorbereitet, 

                                                      
20 Vgl. Fricke, A.: Landarztmangel – Die Rezepte der Gesundheitsweisen. Ärztezeitung online vom 23.06.2014. In: 

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gp_specials/aerzte_fuer_deutschland/article/863696/landarztmangel-

rezepte-gesundheitsweisen.html (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
21 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR): Gutachten 2014. Bedarfsgerechte 

Versorgung – Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche. In: http://www.svr-

gesundheit.de/index.php?id=465 (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
22 Robert Bosch Stiftung: 2035 fehlen in Deutschland rund 11 000 Hausärzte, Pressemitteilung vom 17.05.2021. In: 

https://www.bosch-stiftung.de/de/presse/2021/05/2035-fehlen-deutschland-rund-11000-hausaerzte-experten-empfehlen-den-

aufbau-von (letzter Zugriff: 18.01.2022). 
23 Ebd.. 
24 Vgl. Fricke, A.: Landarztmangel – Die Rezepte der Gesundheitsweisen. Ärztezeitung online vom 23.06.2014. In:  

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gp_specials/aerzte_fuer_deutschland/article/863696/landarztmangel-

rezepte-gesundheitsweisen.html (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
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geplant und in die Praxis umgesetzt werden sollte. Gerade in Zeiten zunehmenden Wettbewerbs sind 
oft weniger die ärztliche oder therapeutische Qualifikation und die technische und finanzielle Aus-
stattung für den wirtschaftlichen Erfolg einer Praxis maßgeblich als das unternehmerische Geschick, 
die kreativen Ideen, die Einsatzbereitschaft und die Motivation des Praxisinhabers. Gerade am Be-
ginn einer beruflichen Selbstständigkeit entscheiden das Wissen und der strategisch gezielte Mitte-
leinsatz über den Erfolg oder Misserfolg der Praxis. 
 
Bereits vor der Praxisgründung oder -übernahme sind zahlreiche betriebswirtschaftliche und juristi-
sche Fragen zu erkennen und optimal zu lösen. Es sind formalrechtliche Voraussetzungen zu erfüllen 
und zu berücksichtigen. 
 
Die berufliche Selbstständigkeit erfordert eine Fülle von Entscheidungen: Fragen der Unternehmens- 
sowie Praxisrechtsform und der Finanzierung sind zu lösen. Neben den Rechtsfragen ergeben sich 
abrechnungstechnische Hindernisse und Steuerfragen wie etwa das richtige Vorgehen bei Investitio-
nen oder der Altersvorsorge. Für niedergelassene Ärzte und Therapeuten ist deshalb das bereits an-
gesprochene unternehmerisches Denken und Handeln für eine erfolgreiche Praxisführung unver-
zichtbar. 
 
Der Erhalt und die Wiederherstellung der persönlichen Gesundheit treten immer mehr in den Mittel-
punkt des individuellen und gesellschaftlichen Interesses. Die Gesundheitsförderung und gesund-
heitserhaltende Arbeitsorganisation werden zusätzlich auch immer mehr zum Gegenstand der Füh-
rung in Unternehmen im Sinne eines Integrierten Betrieblichen Gesundheitsmanagements (IBGM).25 
Die Basis des Gesundheitswesens besteht aus „Personen und Einrichtungen, die im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeiten mit der Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung sowie der Behandlung von 
Krankheiten befasst sind.“26 
 
Bis vor einigen Jahren haben sich ungefähr 70 000 kassenzugelassene Ärzte den gesetzlichen Kran-
kenversicherungs-Markt (GKV-Markt) aufgeteilt; mittlerweile sind es ca. 120 000. Der Wettbewerb 
hat sich entsprechend verschärft und fordert eine unternehmerische Führung der Praxis des nieder-
gelassenen Arztes. Das Management der Arztpraxis ist gefordert, die Arbeitszeit effizienter zu nutzen 
und die Rendite zu steigern. Zusätzlich sind die öffentlichen Gesundheitssysteme von der Kostenseite 
stark unter Druck geraten. Trotz dieser Entwicklungen zählt die Gesundheitsbranche zu einem der 
wichtigsten Arbeits- und Betätigungsmärkte.  
 
„Ende des Jahres 2020 verzeichnete die Bundesärztekammer deutschlandweit rund 409 121 berufs-
tätige Ärzte. Damit setzte sich der sukzessive Anstieg der Arztzahlen der letzten Jahre fort: Verglichen 
mit dem Jahr 1990 hat sich die Zahl berufstätiger Ärzte um rund 65 Prozent erhöht. Die Zahl der Ärz-
te ohne ärztliche Tätigkeit hat sich im gleichen Zeitraum sogar mehr als verdoppelt und belief sich 
2020 auf 127 800 Ärzte.“ 27 
 

                                                      
25 Vgl. Wehrlin, U. (2015c): Integriertes Betriebliches Gesundheitsmanagement (IBGM). Theorie und Praxis des persönli-

chen und betrieblichen Stressmanagements: Stressanalyse – Symptome und Ursachen erkennen – Negativen Dauerstress 

vermeiden und reduzieren – Coping – Bewältigungsstrategien – Verhältnis von Anforderungen und Fähigkeiten optimieren – 

Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation verbessern – gesundheitsfördernde Arbeitsgestaltung (1.). Göttingen: OPTI-

MUS Wissenschaftsverlag. 
26 Gerlinger, T./Burkhardt, W.: Das Gesundheitswesen in Deutschland – Ein Überblick. Bundeszentrale für politische Bil-

dung (bpb) 01.03.2012. In: 

http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/gesundheitspolitik/72547/einfuehrung-gesundheitswesen-ueberblick (letzter Zugriff: 

15.03.2022). 
27 STATISTA: Gesamtzahl der Ärzte bis 2020. Vom 14.04.2020. In:  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/158869/umfrage/anzahl-der-aerzte-in-deutschland-seit-1990/#professional (letzter 

Zugriff: 16.01.2022). 
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In der Entwicklung der Gesundheits- und Wellnessberufe ist zu beobachten, dass die Grenzen zwi-
schen herkömmlicher medizinischer Betreuung, Kosmetik und Tourismus schwinden. Die Menschen 
gehen für ihr Wohlbefinden zwischenzeitlich nicht mehr nur zu einem Arzt, sondern auch zum Thera-
peuten und zum Ernährungsberater.  
 
Es werden alternative Heilmethoden nachgefragt, Entspannungsseminare und Selbstfindungskurse 
besucht. Im Kontext dieser Entwicklung sind zahlreiche neue Berufe für diese Bedürfnisse entstan-
den; dadurch wächst die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen rasch. Gleichzeitig bestehen 
gute Chancen für die selbstständige Existenz in diesen Bereichen, wie etwa für Physiotherapeuten 
und Ergotherapeuten. In diesem Zusammenhang kann es von Interesse sein, die Antwort des be-
kannten Wissenschaftsredakteurs Ranga Yogeshwar auf die Frage der Mitarbeiterin Carolina Heske 
von der Fachzeitschrift Health&Care Management „Wohin geht die Reise der Medizin?“ zu benen-
nen: „Da passiert ungeheuer viel. Etwa bei der Diagnostik: Per Sensorik und Algorithmen kann man 
inzwischen herausfinden, ob ein Mensch gefährdet ist, z. B. an Parkinson zu erkranken. Eventuell 
lässt sich bald ein Herzinfarkt vorhersehen und verhindern. Und die Miniaturisierung der Sensoren 
lässt ganze Laborinstallationen so schrumpfen, dass man solche Technik vielleicht bald zu Hause ha-
ben kann. Wir werden nicht nur neue Medikamente, Therapeutika und eine bessere Prothetik haben, 
sondern mehr mit Robotern operieren oder schon im Vorfeld per Genschere eingreifen. Zudem gibt 
es einen Paradigmenwechsel, bei dem der einzelne Mensch mehr abgebildet wird – Stichwort perso-
nalisierte Medizin. Wir stoßen aber auch an Grenzen: So müssen wir uns fragen, ob wir alle Möglich-
keiten, wie pränatale Eingriffe oder lebensverlängernde Maßnahmen, wirklich ausschöpfen wol-
len?“28  
 
Eine Praxis hat heute komplexe Anforderungen zu erfüllen. Dabei sind die Fortschritte in der Medizin 
und anderen Randgebieten zu berücksichtigen, wie etwa Pharmazie und Medizintechnik (z. B. Robo-
tik im klinischen Einsatz). Zusätzlich wird die wirtschaftliche Situation schwieriger und es erfolgt eine 
zunehmende Beeinflussung der Arzt-Patienten-Beziehung durch Gesetze und Rechtsbestimmungen. 
Gesundheitsreformen verändern ständig die rechtlichen Rahmenbedingungen. Neue gesundheitsre-
levante Gesetze sind im Jahr 2018 in Kraft getreten: Die wichtigsten sind dabei etwa die Notfallver-
sorgung, das E-Health-Gesetz/Telematik sowie das E-Health-Gesetz/elektronische Patientenakte 
(ePA). Im Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) eine sta-
tionäre Notfallversorgung zur Risikoprävention im medizinischen Personalbereich und im klinischen 
Organisationsbereich entwickeln. Hierbei werden in einem gestuften System entsprechende Notfall-
strukturen geschaffen. Mit anderen Worten: Ein Krankenhaus hat eine Mindestvorgabe zur Art und 
Anzahl von Fachabteilungen, von Qualifikationen des existierenden Fachpersonals, eine zeitliche 
Angabe von zur Verfügung gestellten Ressourcen bei Notfallleistungen und entsprechende Zu- und 
Abschläge festzulegen. Begründet wird diese Maßnahme durch die permanente Überbelastung der 
Notfallaufnahmen. In die Infrastruktur der Telematik werden verpflichtend alle Ärzte, Zahnärzte und 
Psychotherapeuten eingebunden, die gesetzlich Versicherte behandeln. Den Anfang macht das soge-
nannte Versichertenstammdaten-Management. Seit Ende des Jahres 2021 verfügt jeder Patient, der 
in der GKV versichert ist, über eine einrichtungsüberlappende, elektronische Patientenakte. So sind 
bereits zu Beginn des Jahres 2019 sämtliche Daten dieser Patienten aus schon existierenden Anwen-
dungen und Dokumentationen zur Verfügung gestellt worden, was den Anbietern die Entwicklung 
dieser ePA ermöglicht hat.29      
 
Diese Veränderungen bedeuten zusätzliche Anforderungen sowie zusätzlichen Zeitaufwand für den 
Praxisinhaber. Gegebenenfalls kann er sich nicht mehr primär auf die Behandlung seiner Patienten 
konzentrieren. Im Unterschied zu früheren Zeiten muss sich der Praxisinhaber in der heutigen Zeit 
mehr um das Management seiner Praxis kümmern. Ferner hat er sich noch entsprechende Kenntnis-

                                                      
28 Heske, C. (2018), S. 84. 
29 Vgl. Heske, C. (2017), S. 20–21. 

Le
seprobe



Betriebsgründung im Gesundheitswesen 
 

i. d. F. v.  21.03.2022        Seite  22 Studienheft Nr. 068 

se in juristischen und rechtlichen Bereichen sowie fachspezifisches IT-Sachwissen anzueignen. Gera-
de die zunehmende Bedeutung der Robotik in der Klinik und im Pflegewesen bedingt eine adäquate 
Berücksichtigung dieser Materie, wenn eine langfristige Betriebsgründung im Gesundheitswesen 
angestrebt wird. Denn in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder auch in der ambulanten Pflege 
werden immer mehr sogenannte „Pflegeroboter“30 eingesetzt. Dabei üben sie jedoch nur Tätigkeiten 
aus, die die Betreuung und Pflege von Menschen erleichtern.31 Sie unterstützen, helfen und betreuen 
kranke, behinderte oder vulnerable junge beziehungsweise ältere Individuen.32 Auch wenn diese IT-
Techniken eine gewisse Arbeitserleichterung im pflegerischen und medizinischen Alltag mit sich brin-
gen werden, so erfordern sie dennoch eine Zusatzqualifikation für die entsprechenden Anbieter der 
Gesundheitsleistungen. Unter diesen neuen Bedingungen einer (vertragsärztlichen) Praxis besteht 
die Gefahr, dass ein Fehler in der Führung oder der Organisation der Praxis zu weitreichenden Kon-
sequenzen führen kann. Da der Praxisinhaber für die Bewältigung dieser weiteren Aufgaben meist 
nicht hinreichend aus- und weitergebildet ist, besteht ein entsprechender Beratungsbedarf. Für eine 
erfolgreiche Betriebsgründung im Gesundheitswesen sollte auf alle Fälle zunächst eine Vorabstudie 
des zukünftigen Arbeitsmarktes erstellt werden. Daraus lassen sich die entsprechenden Risiken und 
Chancen eines künftigen Markteintritts ableiten. Mit anderen Worten: Es ergeben sich hilfreiche 
Informationen, mit welchen Rahmen- und Infrastrukturbedingungen der künftige Existenzgründer zu 
rechnen hat. Auch diese Aktivität kann schon in einem gewissen Maß als Controlling im Vorfeld der 
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit definiert werden.  
 
Die vorliegenden Eigenheiten dieses Dienstleistungsmarktes bilden die Rahmenbedingungen für das 
Agieren der einzelnen Marktteilnehmer auf der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Mit dieser 
Arbeitsmarktstrukturierung müssen sich jedoch auch die Patienten auseinandersetzen, denn gerade 
in dieser Branche sollte das Prinzip der Kunden- bzw. Patientenorientierung im Vordergrund stehen. 
Sie entscheidet über den nachhaltigen Erfolg von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen; jedoch sind 
sie meist nicht in der Lage, die medizinische Versorgungsqualität der Leistungserbringer zu 
beurteilen. Dieses Defizit lässt sich aber durch diverse Ersatzkriterien (z. B. Verhalten der Mitarbeiter) 
einschränken. Es wird daher von der Annahme ausgegangen, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
einen positiven Beitrag zur Motivation leistet. Damit wird sich die Leistungsbereitschaft erhöhen, und 
dies wiederum steigert die Patientenzufriedenheit, denn Arbeitsmarktstrukturen bestimmen nicht 
selten das Mitarbeiterverhalten. Dies wiederum hat einen beachtlichen Einfluss auf die Qualität der 
Leistungserstellung und -erbringung für die Gesundheitswesennachfrager. Daraus kann sich auf die 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen ein erwünschter Nachfrageeffekt (z. B. durch Zunahme von 
Weiterempfehlungen seitens der Patienten an die Gesundheitsbetriebe) ergeben. Durch die damit 
verbundene Umsatzsteigerung wird sich für eine Betriebsgründung ein zusätzlicher, positiver Effekt 
ergeben und die Rendite nach oben korrigiert. Deshalb ist stets von einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess der Arzt-/Pflegepersonal-Patienten-Beziehung auszugehen. Der Existenz-
gründer im Gesundheitswesen sollte daher stets die Vorgehensweise beachten, dass auch die 
Mitarbeiter als sogenannte interne Kunden (Patienten) von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen zu 
betrachten sind. Daran sollte sich eine entsprechende personalisierte Kernkompetenzorientierung 
der diversen Aufgabenkomplexe ausrichten. 
 
Dieser Vorgang lässt sich immer öfter beobachten, wenn beispielsweise Leistungssektoren 
outgesourct werden oder sich Fusions- und Organisationsveränderungen (z. B. Zusammenschluss von 
mehreren Arztpraxen und/oder Pflege- und Gesundheitseinrichtungen) einstellen.33 So ist etwa der 
ambulante Sektor noch grundsätzlich geprägt von Einzelpraxen niedergelassener Ärzte sowie 
nichtärztlicher therapeutischer Gesundheitsberufe (z. B. Physio- und Ergotherapeuten).34 Die 

                                                      
30 Siehe auch Studienheft 065. 
31 Vgl. van Wynsberge, A. (2012), S. 409. 
32 Vgl. Vallor, S. (2017), S. 252. 
33 Vgl. Naegler, H. (2008), S. 12. 
34 Vgl. Müller, B. (2000), S. 252–257. 
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Mehrzahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen bezeichnet sich dabei aufgrund ihres 
ursprünglichen qualifikatorischen Werdegangs als Spezialisten für Krankheit und Gesundheit und 
nicht unbedingt als Unternehmer. Als selbstständig Tätiger sollte man jedoch wissen, dass nicht 
selten der Umgang mit der eigenen Gesundheit aus zahlreichen Gründen (z. B. Stress, Überstunden, 
Arbeitsbereitschaft) in den Hintergrund gerät.  
 
Damit sich jedoch die Arbeitsmarktbedingungen in diesem Wirtschaftssektor auch für alle Beteiligten 
zum Positiven und zum erwünschten Ergebnis entwickeln, sind gewisse Aktivitäten durchzuführen, 
die sich aus zahlreichen Prognosen und zukünftigen Entwicklungsvorhersagen für Sozial- und 
Gesundheitseinrichtungen ablesen lassen. Eine dieser Studien hat als Titel „112 und niemand hilft“. 
Sie führt die Arbeitsmarktstruktur des Arbeitsberichts 2010 der Bundesagentur für Arbeit weiter. In 
einigen Berufen des Gesundheitsdienstes (z. B. bei Ärzten, Pflegekräften und Krankenpflegepersonal) 
werden sich langfristige Mängel in den notwendigen Betätigungsfeldern des Gesundheitswesens 
ergeben.35 Aus der gemeinsamen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers (PwC) und des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFOR lassen sich die 
dramatischen Konsequenzen für den Arbeitsmarkt im Personalbereich der Sozial- und Gesundheits-
einrichtungen in Deutschland in den nächsten Jahren ablesen. Der Ärzte- und Pflegekraftmangel bei 
den Vollzeitstellen wird sich demnach bis zum Jahr 2030 wie folgt entwickeln: 
 
Tabelle 1: Fachkräftemangelentwicklung im ärztlichen/pflegerischen Sektor bis zum Jahr 2030  

Bundesländer in Deutschland Anteil unbesetzter Vollzeitstellen in 
ärztlichen Berufen (in der Pflege) 

Bayern 12,7 % (26,5 %) 

Baden-Württemberg 26,7 % (32,8 %) 

Saarland 16,7 % (23,6 %) 

Rheinland-Pfalz 43,3 % (38,5 %) 

Hessen 27,6 % (32,0 %) 

Thüringen 29,7 % (25,0 %) 

Sachsen 30,1 % (28,0 %) 

Nordrhein-Westfalen 24,3 % (29,9 %) 

Niedersachsen 30,2 % (24,9 %) 

Schleswig-Holstein 12,3 % (28,7 %) 

Mecklenburg-Vorpommern 15,1 % (33,0 %) 

Brandenburg 34,2 % (32,2 %) 

Berlin 1,2 % (35,5 %) 

Sachsen-Anhalt 26,1 % (11,4 %) 
Quelle: eigene Darstellung angelehnt an Burkhart,Friedl,Ostwald & Ehrhard 2012, S. 8–9. 

 
(Bremen und Hamburg finden ihre Würdigung in den angrenzenden Bundesländern Schleswig-
Holstein und Niedersachsen) 
 
Aus diesen Daten lassen sich schon die ersten Informationen ableiten, in welche Richtung sich der 
Arbeitsmarkt „Gesundheitswesen“ in den nächsten Jahren entwickeln wird. Mit anderen Worten: Die 
Chancen für eine erfolgreich verlaufende Betriebsgründung im Sektor selbstständiger Erstellung von 
Leistungen im Medizin-, Pflege- und Genesungsbereich stehen nicht nur gegenwärtig, sondern auch 
zukünftig in einem guten Licht.  
 
Diese Daten unterstellen die Fortschreibung der gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation im 

                                                      
35 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2018), S. 15. 
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Gesundheitswesen bis zum Jahr 2030. Bis zum Jahr 2035 sollen sogar ca. 11 000 Hausärzte fehlen. 36 
Als hoher Ärzte- und Pflegekräftemangel gelten Werte, die über 30 Prozent liegen; ein mittleres 
Fachkräftepersonaldefizit wird im Prozentintervall von 15,1 bis 30 Prozent definiert; als geringer 
Mangel werden alle Werte bis zu 15 Prozent angesehen. Auffallend sind die regionalen 
Engpassverteilungen; so ist der signifikanteste Fachkräftemangel beim Ärztebedarf in Rheinland-Pfalz 
sowie in Brandenburg zu verzeichnen. Im Pflegekräftebereich ist wiederum Rheinland-Pfalz, jedoch 
zusammen mit Berlin, führend. Ein Grund für diese Konstellation dürfte in der demografischen 
Entwicklung in diesen Regionen liegen (Veralterung und keine Besetzungsmöglichkeiten frei 
werdender Stellen). Neben diesen Faktoren, die die enormen Differenzen zwischen Arbeitsangebot 
und -nachfrage bestimmen, können noch weitere grundsätzliche genannt werden: So lässt sich die 
demografische Ausrichtung etwas detaillierter auf der Nachfrageseite durch den ansteigenden 
Pflegebedarf der alternden Gesellschaft und auf der Angebotsseite durch die zunehmenden 
Renteneintritte sowie den Rückgang der Berufsanfänger erklären. So absolvieren etwa die 
Medizinstudenten weniger die berufliche Weiterqualifizierung zum Facharzt, sondern gehen in die 
„freie Wirtschaft“ und machen sich selbstständig; dies kann höhere Verdienstmöglichkeiten bieten. 
Weitere Ursachenliegen in dem Trend zu stetigem Kostendruck, der eng verbunden ist mit 
Standardisierungs- und Prozessoptimierungsvorgängen, sowie in einem permanenten Reformbedarf 
(z. B. kapitalgedeckte Zusatzversicherung in der Pflege). Damit gehen Vergrößerungsprozesse in der 
ambulanten Versorgung bei gleichzeitigem Rückgang in der stationären Versorgung einher. Dies zeigt 
sich beispielsweise in der zunehmenden – oft aus Kostengesichtspunkten resultierenden – Pflege der 
Bedürftigen zu Hause anstatt im Pflegeheim. Dieser Zustand kann gerade für die Gründung einer 
eigenständigen Gesundheitseinrichtung von Vorteil sein. Die zahlenmäßige Fachpersonal-
mangelentwicklung begründet sich auch durch die anhaltenden Innovationen in den Sektoren 
Medizintechnik, Biotechnologie und Pharmawesen; daraus resultieren stets neue Verfahren für 
Diagnostik und Therapie. Ein nicht zu vernachlässigender Faktor für die Personaldefizite dürfte im 
verstärkten Einsatz von IT-Systemen37 im Gesundheitssektor zu sehen sein, denn damit ist ein Bedarf 
an spezialisiertem Personal notwendig. Schließlich ist noch der Einbau von Wertschöpfungsketten 
(Stichwort Supply-Chain-Management) im Gesundheitswesen zu nennen; auch hier lassen sich neue 
Effizienzreserven erschließen und eine Verbesserung der Versorgungsqualität erreichen (z. B. die 
Eingliederung und Nutzung von medizinischen Versorgungszentralen statt einzelner Privatpraxen).38 
Diese Faktoren wirken sich jedoch nicht erst im Jahr 2030 aus, sondern diese Entwicklung kann schon 
signifikanter im Jahr 2020 zahlenmäßig beobachtet werden. Bei qualitativer Beibehaltung der 
augenblicklichen Gesundheitsversorgung werden schon zehn Jahre früher (d. h. 2020) bis zu 224 000 
zusätzliche Leistungsersteller im Gesundheitswesen benötigt. Im Jahr 2030 besteht aufgrund 
abnehmender Studienabsolventenzahlen sowie steigender Renteneintritte ein Defizit von fast 
404 000 Tätigen. Im Jahr 2020 bedeutet dies nur für die Arztberufe einen zusätzlichen Bedarf von 33 
000 und zehn Jahre später von 76 000, bei den Pflegekräften fehlen 2020 ungefähr 212 000 und 2030 
328 000 Arbeitskräfte. In der Altenpflege können nur 67 Prozent und in der Krankenpflege lediglich 
72 Prozent der Stellen besetzt werden.39 Auch wenn diese Zahlen auf den ersten Blick bedrohlich 
erscheinen, so bieten sich doch gerade in diesen Sektoren des Gesundheitswesens enorme 
Betätigungsfelder für selbstständig Tätige.  
 
Bei den Sozial- und Gesundeinheitseinrichtungen wird sich das Defizit an qualifiziertem Personal in 
den Sektoren Medizin und Pflege erhöhen, denn der Wettbewerbsdruck innerhalb dieser 
Organisationen nimmt stets zu. Entsprechend sind Fachärzte und Pflegepersonal schwer zu 
bekommen, um den tatsächlichen Bedarf zu befriedigen, die personalwirtschaftlichen Aspekte für 

                                                      
36 Vgl. Robert Bosch Stiftung: 2035 fehlen in Deutschland rund 11 000 Hausärzte, Pressemitteilung vom 17.05.2021. In:  

https://www.bosch-stiftung.de/de/presse/2021/05/2035-fehlen-deutschland-rund-11000-hausaerzte-experten-empfehlen-den-

aufbau-von  (letzter Zugriff: 18.01.2022). 
37 Siehe dazu die Thematik Robotik im Gesundheitssektor bzw. Studienheft 065. 
38 Vgl.Burkhart et al.  (2012), S. 53. 
39 Vgl. ebd., S. 8. 
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Unzufriedenheit am Arbeitsplatz sind daher vielfältiger Natur. Auf der einen Seite besteht bei den 
herrschenden organisatorischen Rahmenbedingungen vieler gesundheits- und pflegeleistender 
Institutionen (z. B. unzureichende Möglichkeiten für notwendige Aus- und Weiterbildungsaktivitäten, 
schlechte personelle Koordination bei Pflegeleistungserbringung vor Ort bei zahlreichen ambulanten 
sozialen Diensten) ein struktureller Nachholbedarf. Ein anderer Grund dürfte – trotz ausreichender 
Ärztezahlen – in der mangelnden Attraktivität begründet sein, eine Beschäftigung als Arzt oder 
Pfleger in einem Krankenhaus aufzunehmen. Darüber hinaus wird bei diesen Mitarbeitern 
zunehmend verlangt, ihre zu erbringende soziale Leistung auch unter ökonomischen 
Gesichtspunkten zu bewerten und zu beurteilen. Auch diese Gründe dürften für eine Aufnahme einer 
selbstständigen Betätigung im Gesundheitswesen sprechen, denn damit ist man sein „eigener Chef“. 
Werden bisweilen die Arbeitsbedingungen noch stringenter, so weiß man dann jedoch, für wen man 
diese Belastungen auf sich nimmt. Da der Faktor Kosten bei den Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen immer prägnanter wird, verringert sich ebenfalls die Zahl von arzt- und 
pflegefremden Aktivitäten sowie die Attraktivität, in Sozial- und Gesundheitseinrichtungen als 
Arbeitnehmer zu arbeiten. Als Selbstständiger ist dies jedoch ein nicht zu vernachlässigender Faktor, 
der in diesem Zusammenhang genannt werden muss: die Ausgestaltung der zu verrichtenden 
Arbeitszeitstrukturierung. Flexible Arbeitszeitmodelle und damit berechenbare Arbeitszeiten sind bei 
dieser Betätigungsform nicht immer vorzufinden. 
 
Die Erwartungen und zukünftigen Anforderungen, die an das Gesundheitswesen gestellt werden, 
sind von hohem Niveau: Künftig werden Qualität und Wirtschaftlichkeit zu den entscheidenden Grö-
ßen des Gesundheitssystems. Dies bedeutet aber auch „Evidence Based Medicine“, d. 
h. diagnostische und therapeutische Leitlinien zur Unterstützung der Qualitätsplanung und Qualitäts-
sicherung. Für die einzelne Praxis wird es schwierig sein, die geforderte Qualität zu tragbaren Kosten 
zu realisieren.  
 
Deshalb werden vernetzte Strukturen relevant sein. Aus dieser aktuellen Situation im Gesundheits-
wesen ergeben sich für die Zukunft des Praxisinhabers die folgenden Konsequenzen: 
 
Da nicht mehr Geld in das Gesundheitssystem kommt, ist die einzelne Praxis gezwungen, sich darauf 
einzustellen, künftig weniger Mittel aus der GKV zu erhalten. Gleichzeitig steigen die Qualitätsanfor-
derungen an niedergelassene Ärzte und Therapeuten; dies wirkt sich auf den Wettbewerb aus. Durch 
die schwierige finanzielle Lage der GKV sind die heutigen Anforderungen an die Praxis angestiegen. 
Die niedergelassenen Ärzte und Therapeuten befinden sich zunehmend in einem sich verschärfenden 
Wettbewerb. 
 
Zur aktuellen gesundheitspolitischen Situation hinsichtlich der Entwicklung der Physio- und Ergothe-
rapie ist Folgendes anzumerken: Physio- und Ergotherapie sind Heilmittel, deren Bedarf ständig an-
wächst Diese Entwicklung wird durch die demografische Dynamik verstärkt. Hinsichtlich der Eröff-
nung von Praxen in diesen Sparten ist zu berücksichtigen, dass noch keine flächendeckende Versor-
gung existiert.  
 
Die Ergebnisse einer Umfrage der Continentale Krankenversicherung zur Entwicklung des Gesund-
heitswesens in Deutschland aus dem Jahr 2014 zeigen, dass etwa 48 Prozent der befragten Versi-
cherten die Auffassung vertreten, dass in der Zukunft keine ausreichende Versorgung durch die GKV 
gewährleistet sein wird.40 Auch wenn die Zufriedenheit mit der eigenen Krankenkasse seit dem Jahr 
2014 stetig sinkt, so sind die Versicherten dennoch in der Regel mit ihrer Versorgungsstelle zufrie-
den, denn nur jeder fünfte Versicherungsnehmer empfindet das angebotene Leistungsspektrum als 

                                                      
40 Vgl. Verband der Ersatzkassen (vdek). Die Ersatzkassen: Daten zum Gesundheitswesen: GKV – Leistungsausgaben. In:  

http://www.vdek.com/content/dam/vdeksite/vdek/daten/d_versorgung_leistungsausgaben/D3_versorgung_leistungsausgaben

_gkv_leistungsausgaben_torte.jpg/_jcr_content/renditions/original (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
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unzureichend für eine adäquate Versorgung. Nur knapp 30 Prozent der gesetzlich Versicherten ha-
ben eine private Zusatzversicherung.41 
 
Entsprechend den Ergebnissen einer älteren Studie des Instituts für Gesundheits-System-Forschung 
aus dem Jahr 2009 ist das deutsche Gesundheitswesen personell und finanziell nicht auf die künftige 
demografische Entwicklung vorbereitet. So wird sich etwa die Zahl der Demenzkranken in Deutsch-
land bis zum Jahr 2050 verdoppeln; von 1,1 Millionen Erkrankten im Jahr 2007 wird die Zahl der De-
menzkranken bis 2050 voraussichtlich auf 2,2 Millionen steigen. In den folgenden Jahren werden 
entsprechend den Hochrechnungen auch andere häufige Krankheiten wie z. B. Schlaganfälle oder 
Herzinfarkte erheblich zunehmen.42 
 
Der medizinische Fortschritt und die gleichzeitig steigende Nachfrage aufgrund des demografischen 
Wandels führen zur Erwartung, dass im folgenden Jahrzehnt im Gesundheitssektor zahlreiche neue 
Arbeitsplätze entstehen werden. Eine wesentliche Voraussetzung für eine solche Entwicklung be-
steht darin, die vorhandenen Strukturen des Gesundheitswesens in Teilen zu reformieren.43  
 
In den nächsten Jahrzehnten wird die Bedeutung des Gesundheitswesens durch ein fortschreitendes 
Wachstum bestimmt. Die Gesellschaft Deutschlands altert. Die Ursachen des demografischen Wan-
dels liegen einerseits in der geringen Geburtenzahl und andererseits in einer höheren Lebenserwar-
tung44. In einigen Jahren werden Personen im Alter von über 60 Jahren eine Bevölkerungsmehrheit 
darstellen; aus dem höheren Altersanteil resultiert dann ein höherer Bedarf an Gesundheits- und 
Pflegeleistungen.45 
Aus der Analyse der Daten zur demografischen Entwicklung geht klar hervor, dass immer mehr Men-
schen immer älter werden. Dies bedeutet zugleich, dass der Bedarf an Gesundheitsmanagement 
größer wird.46 Gleichzeitig steigt auch die Nachfrage nach ärztlicher Versorgung oder fachkundigen 
Unternehmern in der Heil- und Pflegebranche. Auf der Basis der aktuellen Zahl der Leistungsbezieher 
der sozialen Pflegeversicherung wird seitens des Bundesministeriums für Gesundheit etwa erwartet, 
dass bis zum Jahr 2050 die Zahl der Pflegebedürftigen auf 4,23 Millionen ansteigen wird. Diese Ent-
wicklung führt dazu, dass sich für Existenzgründer in der Gesundheitsbranche derzeit und künftig 
gute Möglichkeiten eröffnen, sich mit der erforderlichen Qualifikation in Selbstständigkeit erfolgreich 
zu betätigen.47 
 
 
 
 

                                                      
41 Vgl. Wollschläger, J. (2018), S. 4. 
42Vgl. Ärzteblatt: Politik – Gesundheitswesen nicht auf demografische Entwicklung vorbereitet. Artikel vom 22.08.2009. In: 

http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/37840/Gesundheitswesen-nicht-auf-demografische-Entwicklung-vorbereitet (letzter 

Zugriff: 15.03.2022). 
43 Vgl. Gerlinger, T./Burkhardt, W.: Das Gesundheitswesen in Deutschland – Ein Überblick. Bundeszentrale für politische 

Bildung (bpb) 15.03.2022. In: 

http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/gesundheitspolitik/72547/einfuehrung-gesundheitswesen-ueberblick (letzter Zugriff: 

15.03.2022). 
44 Vgl. vdek: Daten zum Gesundheitswesen – Bevölkerung. In: https://www.vdek.com/presse/daten/a_bevoelkerung.html 

(letzter Zugriff: 02.01.2022). 

 
45 Vgl. Gerlinger, T./Burkhardt, W.: Das Gesundheitswesen in Deutschland – Ein Überblick. Bundeszentrale für politische 

Bildung (bpb) 15.03.2022. In: 

http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/gesundheitspolitik/72547/einfuehrung-gesundheitswesen-ueberblick (letzter Zugriff: 

15.03.2022). 
46 Vgl. vdek: Daten zum Gesundheitswesen – Bevölkerung. In: https://www.vdek.com/presse/daten/a_bevoelkerung.html 

(letzter Zugriff: 02.01.2022). 
47 Vgl. Förderland: News: Für die Selbstständigkeit im Gesundheitswesen qualifizieren. Vom 20.11.2014. In: 

http://www.foerderland.de/gruendung/news-gruenderszene/artikel/fuer-die-selbststaendigkeit-im-gesundheitswesen-

qualifizieren/ (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
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Merke: Die aktuelle gesundheitspolitische Situation ist bei der Gründung einer ärztlichen, 

physio- oder ergotherapeutischen Praxis sowie von sonstigen Praxen im Gesund-
heitswesen grundsätzlich zu berücksichtigen. 

 

 
Zusammenfassung: 
Der Erfolg der Neugründung oder Übernahme einer Praxis ist von einer Vielzahl von Faktoren abhän-
gig. Die Gründung ist mit größter Sorgfalt zu überlegen, vorzubereiten, zu planen und umzusetzen. 
Dabei sind die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, insbesondere die aktuelle und künftige all-
gemeine Situation im Gesundheitswesen. 
 
Grundkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre werden nicht nur für Kaufleute oder Unternehmer 
immer bedeutender, sondern auch für viele Berufsgruppen, die ihre Tätigkeit in Organisationen oder 
auch selbstständig wirtschaftlich oder berufsbezogen erfolgreich und dauerhaft ausüben möchten. 
Personen, die im Gesundheitswesen eine Gründung planen und erfolgreich realisieren möchten, soll-
ten auch über betriebswirtschaftlich relevantes Fachwissen und Kenntnisse im Gesundheitswesen, in 
der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, über die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens, die Be-
triebsführung und Unternehmensrechtsformen verfügen.48  
 
Geschäftsideen für Gründungen im sozialen und pflegerischen Bereich sind vielseitig und ermögli-
chen viele Variationen. Für eine Gründung im Gesundheitsbereich gilt wie für jede Gründung: „Jeder 
Gründer muss sich mit einem ganz besonderen Angebot auf dem Markt positionieren. Dieses Allein-
stellungsmerkmal ist entscheidend, um sich von seinen Wettbewerbern abzuheben.“49 
 
 

Übungsaufgaben zur Selbstkontrolle SK 
 
1. Schildern Sie kurz die Entwicklung des Bedarfs der Physio- und Ergotherapie im Zusammen-

hang mit der allgemeinen Entwicklung des Gesundheitswesens. 
2. Aus welchen Säulen besteht die Basis des Gesundheitswesens? 
3. Welche hauptsächlichen Gründe lassen sich für die Patientenunzufriedenheit nennen? 
4. Welche Ausstattung sollte jeder gesetzlich Versicherte bis zu Beginn des Jahres 2019 beses-
sen haben? 
5. Wie sollte ein Betriebsgründer im Gesundheitswesen seine Mitarbeiter behandeln und wa- 
  rum? 
6. Durch welche Tatbestände auf der Nachfrage- bzw. Angebotsseite lässt sich die demo- 
  grafische Ausrichtung bzgl. der Arbeitsmarktsituation auf dem Gesundheitsmarkt erklären? 
7. Warum können Wertschöpfungsketten im Gesundheitswesen diesen Wirtschaftszweig posi- 
  tiv beeinflussen? 

 

                                                      
48 Vgl. Wehrlin, U. (2014): Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Allgemeine BWL, Rahmenbedingungen des Wirtschaf-

tens, Betriebsführung und Rechtsformen (2.). Göttingen: OPTIMUS Wissenschaftsverlag, Göttingen. 
49 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): Existenzgründungsportal des BMWi. Soziale und pflegerische 

Dienstleistungen. In: http://www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-die-Selbstaendigkeit/Entscheidung/GruenderInnen-

Branchen/Soziales-pflegerische-Dienstleistungen/inhalt.html  (letzter Zugriff: 15.03.2022). 
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Lösung der Übungsaufgaben                          LÖ 

 
 1. Der Bedarf an Physio- und Ergotherapie wächst und wird durch die demografische Entwick-

lung verstärkt. 
 2. Ambulante medizinische Versorgung, stationäre medizinische Versorgung, Öffentlicher 

Gesundheitsdienst. 
 3. Ungenügende, individuelle Versorgung, mangelnde Zeit des Arztes bei der persönlichen 

Konsultation, Öffnungszeiten der Praxis, unzureichende Kompetenz des Anbieters der Ge-
sundheitsleistungen, das Gefühl  „nicht ernst genommen zu werden“ beim Arzt bzw. durch 
das medizinische Personal. 

 4. Eine einrichtungsüberlappende, elektronische Patientenakte. 
 5. Ein Mitarbeiter ist wie ein interner Kunde (Patient) zu behandeln, denn zufriedene Mitar-

beiter erwirken zufriedene Patienten. Daraus resultiert eine Verbesserung der Arzt-
/Pflegepersonal-Patienten-Beziehung. 

 6. Ansteigender Pflegebedarf der alternden Gesellschaft (Nachfrageseite) bzw. zunehmende 
Renteneintritte und Rückgang der Berufsanfänger (Angebotsseite). 

 7. Es lassen sich Effizienzreserven erschließen und eine Verbesserung der Versorgungsqualität 
erreichen (z. B. Eingliederung und Nutzung von Medizinischen Versorgungszentren statt 
einzelner Privatpraxen).  

8. - Anmeldungsverfahren 
 - Art und Weise der Gewinnermittlung 
 - Frage der Gewerbesteuerpflicht 
 - Höhe der Einkommensteuerbelastung 
9. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Katalogaufführung. 
10. Es besteht eine Erlaubnispflicht – § 1 MPhG. 
11. Es besteht eine Erlaubnispflicht – § 1 ErgThG. 
12.           Dabei sind folgende BWL-Bereiche von Relevanz: 

Finanz- und Rechnungswesen im Gesundheitsbereich 
Geschäfts- und Leistungsprozesse 

    Marketing und Verkauf 
                   Controlling und Finanzierung 
                   Organisation, Aufgaben und Rechtsfragen des Gesundheits- und Sozialwesens 
                   Materialwirtschaft, Beschaffung und Logistik 
                   Personalwirtschaft 
13. Gewerbeaufsicht, Gesundheitsamt und Bauordnungsamt. 
14. Der Praxisinhaber ist dazu verpflichtet, ein Handbuch über Medizinprodukte zu führen. 

Dieses hat eine Aufstellung der verwendeten Medizinprodukte lt. Hersteller und die Kon-
trollen zu beinhalten. 

 Es besteht die Pflicht, regelmäßig Ein- und Unterweisungen zu den Medizinprodukten zu 
erteilen. 

 Die vom Hersteller vorgeschriebenen Kontrollen müssen durchgeführt und nachgewiesen 
werden. 

15. - Ordnung persönlicher Ziele 
 - Klärung fachlicher Voraussetzungen 
 - Einschätzung der Kapitalbasis 
 - Formulierung des Aktionsrahmens 
 - Prüfung von Formalitäten 
16. - Praxisgründer 
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